Eigenerklarung zum Verbot der Beteiligung russischer Unternehmen an 6ffentlichen Auftragen
im Rahmen des flinften Sanktionspakets gegen Russland gemaf Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022

Ich / Wir (Firmenbezeichnung)

g

ebe/n als

O Bieter / Auftragnehmer
LI Unterauftragnehmer/in
O Lieferant

O Unternehmen, dessen Kapazitaten im Zusammenhang mit der Erbringung von Eignungsnachweisen in
Anspruch genommen wird (Eignungsleihe)

d

1.

ie nachfolgende Erklérung verbindlich ab:

Ich gehdre / Wir gehdren nicht zu den in Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der
Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 Uber restriktive
MafRnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten
Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

a. russische Staatsangehorige! oder in Russland niedergelassene natirliche oder juristische Personen,
Organisationen oder Einrichtungen,
b. juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tiber 50 % unmittelbar oder
mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden,
c. naturliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf
Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handein,

Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitaten im
Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden,
beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entféllt, gehtren ebenfalls nicht zu dem
in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

Es wird bestédtigt und sichergestellt, dass auch wahrend der Vertragslaufzeit keine als
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitaten im Zusammenhang mit der
Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen
eingesetzt werden, die zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im
Sinne der Vorschrift gehdren und auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt.

Ich verpflichte mich/ Wir verpflichten uns, von Unterauftragnehmern und Lieferanten oder Unternehmen,
deren Kapazitaten im Sinne der Richtlinien tGber die offentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen
werden und auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt, eine gleichlautende Erklarung zu verlangen.
Mir/Uns ist bewusst, dass eine Beteiligung von Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland
im Sinne der Vorschrift aufweisen und auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt, im Rahmen der
Vertragsausfuihrung untersagt ist. Selbiges gilt fur Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen,
deren Kapazitdten im Sinne der Richtlinien Gber die 6ffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen
wird, und auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entféllt, wenn diese eine gleichlautende Erklarung
verweigern.

Ort, Datum Name des Erklarenden (Vor- und Zuname) (gem. § 126b BGB) in Druckschrift?

1Betrifft auch Personen, die neben der russischen Staatsangehorigkeit eine weitere Staatsangehdrigkeit (einschl. einer EU-
Staatsangehdrigkeit) innehaben.

2

Bei Textform genugt die Angabe des Erklarenden (naturliche Person) ohne Unterschrift und Stempel
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Eigenerklarung zum Verbot der Beteiligung russischer Unternehmen an 6ffentlichen Auftragen
im Rahmen des flinften Sanktionspakets gegen Russland gemaf Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022

Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022/576 DES RATES vom 8. April 2022 zur Anderung der Verordnung
(EU) Nr. 833/2014 Uber restriktive MaBnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in
der Ukraine destabilisieren

lautet:

(1) Esistverboten, 6ffentliche Auftrage oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien tiber
die offentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e,
Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die
Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel
21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13
Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen
oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Vertrdge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen
weiterhin zu erfillen:

a) russische Staatsangehorige oder in Russland niedergelassene natirliche oder juristische Personen,
Organisationen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tiber 50 % unmittelbar oder
mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder

c) natidrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf
Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, auch solche, auf
die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen,
deren Kapazitéten im Sinne der Richtlinien tber die 6ffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen
werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 kdnnen die zustandigen Behdérden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfullung
von Vertragen genehmigen, die bestimmt sind fur

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitaten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer
radioaktiven Abfélle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die
Weiterfihrung der Planung, des Baus und die Abnahmetests fur die Indienststellung ziviler
Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung
medizinischer Radioisotope und &hnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur
radiologischen Umweltiiberwachung sowie flir die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im
Bereich Forschung und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Guter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschlie3lich oder nur
in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden kénnen,

d) die Tatigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in
Russland, einschlie3lich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen
in Russland, die nach dem Voélkerrecht Immunitét genief3en.

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Erdgas und Erdol, einschlielich raffinierter
Erddlerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch
Russland in die Union, oder

f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Kohle und anderen festen fossilen Brennstoffen, die in
Anhang XXII aufgefiihrt sind, bis 10. August 2022.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission (ber jede nach
diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(4) Die Verbote gemaR Absatz 1 gelten nicht fiir die Erfillung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Vertragen,
die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.

Seite 2 von 2



	Bieter  Auftragnehmer: Off
	Unterauftragnehmerin: Off
	Lieferant: Off
	Unternehmen dessen Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung von Eignungsnachweisen in: Off
	Ort Datum: 
	Name des Erklärenden Vorund Zuname gem  126b BGB in Druckschrift2: 
	1: 


